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L70706 Theater Veranstaltung Steiermark

L70716 Spielapparate Steiermark

14/01 Verwaltungsorganisation

40/01 Verwaltungsverfahren

83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

32011L0092 UVP-RL Art11;

62007CJ0555 Kücükdeveci VORAB;

62013CJ0570 Gruber VORAB;

AVG §8;

UVPG 2000 §3 Abs7;

VeranstaltungsG Stmk 2012 §25;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Wie der EuGH in seinem Urteil vom 19. Jänner 2010, in der Rechtssache C-555/07, Kücükdeveci, aussprach, obliegt es

den nationalen Gerichten, den Rechtsschutz sicherzustellen, der sich für den Einzelnen aus den unionsrechtlichen

Bestimmungen ergibt, und deren volle Wirkung zu gewährleisten. Er stellte dabei klar, dass die Notwendigkeit der

Gewährleistung der vollen Wirksamkeit unionsrechtlicher Bestimmungen auch "bedeutet, dass das nationale Gericht

eine in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fallende nationale Bestimmung, die es mit (dem Unionsrecht) für

unvereinbar hält und die einer unionsrechtskonformen Auslegung nicht zugänglich ist, unangewendet lassen muss,

ohne dass es verpCichtet oder gehindert wäre, zuvor den Gerichtshof um Vorabentscheidung zu ersuchen"). Dies hat

zur Folge, dass auf Grund der Nichtanwendbarkeit der restriktiven Regelung der Parteistellung des § 25 Stmk

VeranstaltungsG 2012 die Nachbarn, insoweit sie an der Sache vermöge eines Rechtsanspruches oder eines

rechtlichen Interesses beteiligt sind (§ 8 AVG), fallbezogen gemäß den Bestimmungen der UVP-Richtlinie Parteistellung

im Verfahren nach dem Stmk VeranstaltungsG 2012 haben müssen, um dort vorbringen zu können, dass das

gegenständliche Vorhaben einer UVP zu unterziehen wäre. Sie können einen Antrag auf Zustellung des Bescheides, mit

dem die BH eine Erhöhung der Besucherzahl genehmigte, stellen und im Rahmen einer Beschwerde ihre Argumente

betreHend die VerpCichtung zur Durchführung einer UVP nach der Richtlinie vorbringen. Damit ist den Anforderungen

des EuGH in Auslegung der UVP-Richtlinie, dass nämlich die betroHene ÖHentlichkeit eine auf der Grundlage einer
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nationalen Regelung getroHene Verwaltungsentscheidung, keine UVP durchzuführen, im Rahmen eines gegen diese

Entscheidung oder gegen einen späteren Genehmigungsbescheid eingelegten Rechtsbehelfes anfechten können muss,

Genüge getan. Für die Durchführung eines Feststellungsverfahrens bleibt somit kein Raum mehr.Wie der EuGH in

seinem Urteil vom 19. Jänner 2010, in der Rechtssache C-555/07, Kücükdeveci, aussprach, obliegt es den nationalen

Gerichten, den Rechtsschutz sicherzustellen, der sich für den Einzelnen aus den unionsrechtlichen Bestimmungen

ergibt, und deren volle Wirkung zu gewährleisten. Er stellte dabei klar, dass die Notwendigkeit der Gewährleistung der

vollen Wirksamkeit unionsrechtlicher Bestimmungen auch "bedeutet, dass das nationale Gericht eine in den

Anwendungsbereich des Unionsrechts fallende nationale Bestimmung, die es mit (dem Unionsrecht) für unvereinbar

hält und die einer unionsrechtskonformen Auslegung nicht zugänglich ist, unangewendet lassen muss, ohne dass es

verpCichtet oder gehindert wäre, zuvor den Gerichtshof um Vorabentscheidung zu ersuchen"). Dies hat zur Folge, dass

auf Grund der Nichtanwendbarkeit der restriktiven Regelung der Parteistellung des Paragraph 25, Stmk

VeranstaltungsG 2012 die Nachbarn, insoweit sie an der Sache vermöge eines Rechtsanspruches oder eines

rechtlichen Interesses beteiligt sind (Paragraph 8, AVG), fallbezogen gemäß den Bestimmungen der UVP-Richtlinie

Parteistellung im Verfahren nach dem Stmk VeranstaltungsG 2012 haben müssen, um dort vorbringen zu können, dass

das gegenständliche Vorhaben einer UVP zu unterziehen wäre. Sie können einen Antrag auf Zustellung des

Bescheides, mit dem die BH eine Erhöhung der Besucherzahl genehmigte, stellen und im Rahmen einer Beschwerde

ihre Argumente betreHend die VerpCichtung zur Durchführung einer UVP nach der Richtlinie vorbringen. Damit ist den

Anforderungen des EuGH in Auslegung der UVP-Richtlinie, dass nämlich die betroHene ÖHentlichkeit eine auf der

Grundlage einer nationalen Regelung getroHene Verwaltungsentscheidung, keine UVP durchzuführen, im Rahmen

eines gegen diese Entscheidung oder gegen einen späteren Genehmigungsbescheid eingelegten Rechtsbehelfes

anfechten können muss, Genüge getan. Für die Durchführung eines Feststellungsverfahrens bleibt somit kein Raum

mehr.
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